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Das Datenschutzrecht der  
Ordensgemeinschaften

Der Datenschutz war in den Ordensge-

meinschaften lange Zeit eher ein Stief-

kind. Dies hatte mehrere Gründe: Zum 

einen war die technische Ausstattung 

der Orden bisher nicht wirklich so ent-

wickelt, dass man ohne näheren Anlass 

über den Datenschutz viel hätte nach-

denken müssen. Es erschien sogar ver-

messen, Grundsätze, die für Behörden 

oder Wirtschaftsunternehmen entwi-

ckelt worden waren, auf die Orden zu 

übertragen. Zum anderen haben sich 

die Ordensgemeinschaften auch des-

halb nur wenig Gedanken darüber ge-

macht, wie der Datenschutz rechtlich zu 

organisieren ist, weil sie sich stark vom 

Gebot des Anstands im Rechtsverkehr 

leiten ließen und die Rücksichtnahme 

auf andere für sie eine Selbstverständ-

lichkeit war. Aus Sorge um die Zukunft 

der Selbstverwaltungshoheit in Daten-

schutzbelangen hat die DOK die Initia-

tive ergriffen und das Projekt „Gemein-

samer Ordensdatenschutzbeauftragter“ 

begonnen. 

Die Prinzipien des  
Datenschutzrechts

Gegenstand
Grundsätzlich sind nur personenbezoge-

ne Daten Gegenstand des Datenschutz-

rechts. Eine Legaldefinition dafür gibt es 

in § 2 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz, 

BDSG (entspricht § 2 Abs. 1 der Kirchli-

chen Datenschutzordnung, KDO): Perso-
nenbezogene Daten sind Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Person (Betroffener).
Das bedeutet: Einzelangaben über per-

sönliche oder sachliche Verhältnisse 

sind alle Nennungen von Informatio-

nen, die sich einer bestimmten Person 

zuordnen lassen, also Familienname, 

Vorname, Geburtsdatum, Telefonnum-

mer, Anschrift, aber auch Angaben, die 

weiter entfernt liegen, zum Beispiel 

Jahr der Schulentlassung, Autokennzei-

chen, Verwandtschaftsverhältnis einer 

bestimmten Person usw.
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Bestimmte Personen sind solche, die 

aufgrund der bezeichneten Angaben 

klar definiert sind. Bestimmbare Perso-

nen sind solche, bei denen zwischen der 

Nennung der Angaben und der Er-

kenntnis, welche Person gemeint ist, 

noch ein Ermittlungsvorgang liegt, so 

zum Beispiel die Zuordnung eines be-

stimmten Autokennzeichens zu einem 

Halter; sie verlangt eine Auskunft aus 

dem Halterverzeichnis.

Natürliche Person ist im Gegensatz zur 

juristischen Person zu verstehen: Unter 

das Datenschutzrecht fallen also nicht 

die juristischen Personen des bürgerli-

chen Rechts (Vereine), des Handelsrechts 

(Aktiengesellschaften und Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung) und des 

öffentlichen Rechts (Gemeinden, Land-

kreise, Bundesländer und Behörden). Zu 

der Eigenschaft „natürliche Person“ ge-

hört es, dass die natürliche Person lebt. 

Tote genießen keinen Datenschutz! 

Die Form der Daten
ist für den Datenschutz prinzipiell 

gleichgültig. Die Datenschutzregeln sind 

gleichermaßen anwendbar auf die Spei-

cherung in Papierform oder in EDV-

Form. Es gibt lediglich eine Sonderrege-

lung für die Meldepflicht in § 3a KDO: 

Dort sind Verfahren automatisierter 

Verarbeitung von Daten angesprochen; 

darunter versteht man jede Art von 

elektronischer Datenverarbeitung unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 

(vgl. dazu § 2 Abs. 2 KDO). Darunter 

fallen auch einfache Textverarbeitungs-

programme und sogar Smartphones. 

Was ist mit Bildern oder Filmen?
Abbildungen von Personen fallen nicht 

unter das Datenschutzrecht, weil sie in 

sich keine allgemein verständliche Aus-

sage über die Person tragen. Deswegen 

war es notwendig, das Recht einer Per-

son an ihrer Abbildung gesondert zu 

regeln. Dies geschah im Kunsturheber-

gesetz §§ 22 ff. Auch im kirchlichen 

Bereich ist diese Vorschrift anzuwenden, 

weil es keine Sonderregelung dafür gibt. 

Wegen der Sachnähe werden die Rechte 

an Bildern oder Filmen auch von den 

Datenschützern behandelt; hier wird die 

Materie auf den Seiten 11f. besprochen.

Die Videoüberwachung (§ 5 a KDO) ist 

des Zusammenhangs wegen auch in der 

kirchlichen Datenschutzordnung (bzw. 

dem BDSG) geregelt, obwohl bei der 

Videoüberwachung nur mittelbar per-

sonenbezogene Daten betroffen sind.

Grundprinzipien 

Grundprinzipien des Datenschutzes 

sind:

•	 Datensicherheit

•	 Schutz gegen unbefugte Kenntnis-

nahme

•	 Auskunftspflicht.

Sie sind in allen Datenschutznormen 

geregelt und stellen sozusagen das 

„Skelett“ des Datenschutzes dar. 

Welche rechtlichen Vorschriften 
sind anzuwenden?

Das Datenschutzrecht ist deswegen be-

sonders kompliziert, weil es in verschie-

denen rechtlichen Ebenen Regelungen 

dazu gibt. Die Europäische Union hat 

1995 eine Richtlinie zum Datenschutz-

recht erlassen, welche nicht unmittelba-

res Recht wurde, sondern lediglich die 

Mitgliedstaaten bindet. Diese sind ver-

pflichtet, ein nationales Datenschutz-

recht zu erlassen, das die Mindeststan-

dards der europäischen Richtlinie einhält. 



Gegenwäartg verabschledet OAie EUuropäl- Schulwesen (Beispiel: S& Schulge-
sche Nıocn Ce1INe Datenschutz-Grundver- SE  < NRW) und OAie Krankenhäuser (Be1-
ordnung, welche 1m egensa ZUr Icht- spie Art des bayerischen (Jesetzes
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nGegenwärtig verabschiedet die Europäi-

sche Union eine Datenschutz-Grundver-

ordnung, welche im Gegensatz zur Richt-

linie unmittelbar geltendes Recht in allen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

werden soll. Mit dem Inkrafttreten dieser 

Grundverordnung ist Mitte des Jahres 

2018 zu rechnen; bis dahin wird es sicher 

noch viele Anpassungen der KDO geben 

müssen. Sie bereiten derzeit allen kirchli-

chen Datenschutzbeauftragten viel Kopf-

zerbrechen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat 

erstmals 1983 eine Datenschutzrege-

lung erlassen, das Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG). Im kirchlichen Bereich 

ist es nicht anzuwenden, weil die Son-

derregelung der kirchlichen Daten-

schutzordnung vorgeht. Allerdings wird 

bis zu einer entsprechenden Änderung 

der KDO § 42 a Bundesdatenschutzge-

setz angewendet, gilt jedoch nur für 

kirchliche Krankenhäuser und Alten-

heime. Das Bundesdatenschutzgesetz ist 

allgemein anwendbar für

•	 Bundesbehörden

•	 Gerichte des Bundes und der Länder

•	 die Privatwirtschaft.

Neben dem Bundesdatenschutzgesetz 

hat der Bund in anderen Gesetzen Da-

tenschutzregelungen geschaffen. Die 

wichtigsten sind die über das Sozialge-

heimnis in § 35 Abs. 1 SGB I sowie die 

beruflichen Geheimhaltungspflichten 

nach § 203 StGB.

Die Bundesländer haben auch noch je-

weils eigene Datenschutzvorschriften er-

lassen. Diese Landesdatenschutzgesetze 

gelten ausschließlich für die jeweiligen 

Landesbehörden. Neben diesen Daten-

schutzgesetzen gibt es noch besondere 

Regelungen in den einzelnen Bundeslän-

dern für bestimmte Fachgebiete. Am 

wichtigsten sind die Regelungen für das 

Schulwesen (Beispiel: §§ 120ff. Schulge-

setz NRW) und die Krankenhäuser (Bei-

spiel: Art. 27 des bayerischen Gesetzes 

über das Krankenhauswesen).

In Art. 137ff. der Weimarer Reichsver-

fassung wurde den „Religionsgesell-

schaften“ das Recht der Selbstverwal-

tung vorbehalten. Dieses Recht hat das 

Grundgesetz in Art. 140 für die Bundes-

republik Deutschland fortgeschrieben. 

Soweit also die Selbstverwaltungsho-

heit des Grundgesetzes reicht, dürfen 

insbesondere die Kirchen, also insbe-

sondere die evangelische und katholi-

sche, ihre inneren Angelegenheiten 

selbst verwalten. 

In Ausübung dieses Selbstverwaltungs-

rechts haben die beiden großen christli-

chen Kirchen entsprechende Normen 

zum Datenschutz erlassen. Sie waren 

auch deswegen notwendig, weil nach § 

15 Abs. 4 BDSG eine Übermittlung von 

Daten an öffentlich-rechtliche Religi-

onsgesellschaften nur dann zulässig ist, 

wenn bei ihnen ausreichende Vorkeh-

rungen für den Datenschutz getroffen 

sind. Das bedeutet: Der Bundesgesetz-

geber geht davon aus, dass auch die 

Kirchen kein rechtsfreier Raum sind, 

was den Datenschutz betrifft. Sie müs-

sen sich bemühen, ein dem staatlichen 

Datenschutzrecht gleichwertiges Recht 

für ihren Bereich zu schaffen. Nur dann 

bleibt Ihre Selbstverwaltungshoheit in 

dieser Hinsicht erhalten.

In der katholischen Kirche ist es die KDO 

(= Anordnung über den kirchlichen Da-

tenschutz, Quelle: Webseite des jeweili-

gen Bistums oder www.datenschutz-

kirche.de). Die evangelische Kirche hat 

ein Datenschutzgesetz vom 1.1.2013. 

Nach Art. 85 des Entwurfes der neuen 

EU-Datenschutzverordnung bleiben die-

se Regelungen auch nach Inkrafttreten 
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chem Selbstverständnis ı1hrem Wec
Ooder ilhrer Aufgabe entsprechend ZUTDıie wichtigsten Regelungen der

Kirchlichen Datenschutzordnung Mitwirkung der Erfüllung des Iırch-
lıchen Auftrags hberufen Ist.

IIe <allı ın der verfassten Beispiele: 1NE Schule, C1IMN Kindergarten
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automatisch 11UTr Innerhalb des Bıstums
und Uumfasst OQıe 1m Bıstum ansässıgen Geltung anderer Rechtsnormen
Ordensgemeinschaften hbiıschöflichen Nach lhrem eigenen Verständnis 1sT Ae
Rechts Für Ordensgemeinschaften kiırchliche Datenschutzordnung N-
päpstlıchen Rechts <allı C1INe Anordnung über spezlelleren Vorschnften subs1ıdıär,
des Ordensoberen Innerhalh des Ordens nicht dIie SsoNnNdern Qiese Vortr-
bundesweilt und ZWar auch dann, WEeNnN schriften SINa aNnNzUwenNden (S1 hs.3
der en 1 Ausland Niederlassungen KDO) Das <allı insbesondere 1 Verhält-

NS den Vorschnften der kırc  ıchenhat: Aiese werden VO  — der KDO niıcht
berührt Archivordnung, und landesgesetzlichen
Für normale kırchliche Dienststellen 1sT Vorschnriften über den Datenschutz ın

Ahbhs eindeutig; S1P unteriallilen Krankenhäusern und chulen
ImMmmer der KDO Krusch wIrd ( Jedoch
ach Ahs Nummer 3, SOWEIT sich IDIie Rechtmäßigkeit des Umgangs miıt
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NannNTe „Kıirchlichkeitsprüfung” rTfüllt Ihe KDO Tlaubt einen Umgang m1t Da-

Ah4 wIrd. Eıne solche Urganıisation 1st 11UTr ten auf jJeden Fall 1mM mMer dann, WEeNN354

der Verordnung gültig, sofern sie den 

Standards der Verordnung entsprechen.

Die wichtigsten Regelungen der 
Kirchlichen Datenschutzordnung 

Die KDO gilt in der gesamten verfassten 

Kirche kraft bischöflicher Anordnun-

gen, die auch für die Orden bischöfli-

chen Rechts wirken. Erfasst sind alle 

kirchlichen Einrichtungen ohne Rück-

sicht auf ihre Rechtsform. In den Or-

densgemeinschaften päpstlichen Rechts 

muss die KDO durch besonderen Recht-

setzungsakt des Ordensoberen in Kraft 

gesetzt werden. 

Der örtliche Geltungsbereich ergibt sich 

automatisch aus der Struktur der kirch-

lichen Gesetzgebung: Eine kirchliche 

Anordnung des Diözesanbischofs gilt 

automatisch nur innerhalb des Bistums 

und umfasst die im Bistum ansässigen 

Ordensgemeinschaften bischöflichen 

Rechts. Für Ordensgemeinschaften 

päpstlichen Rechts gilt eine Anordnung 

des Ordensoberen innerhalb des Ordens 

bundesweit und zwar auch dann, wenn 

der Orden im Ausland Niederlassungen 

hat; diese werden von der KDO nicht 

berührt. 

Für normale kirchliche Dienststellen ist 

§ 1 Abs. 2 eindeutig; sie unterfallen 

immer der KDO. Kritisch wird es jedoch 

nach § 1 Abs. 2 Nummer 3, soweit sich 

die Kirche privatrechtlicher Organisati-

onsformen bedient. Zu diesen zählen 

diejenigen des bürgerlichen Rechts 

(Vereine) oder des Handelsrechts (Akti-

engesellschaft, Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, Genossenschaft u. 

ä.). Die KDO gilt für derartige Organisa-

tionsformen nur dann, wenn die so ge-

nannte „Kirchlichkeitsprüfung“ erfüllt 

wird. Eine solche Organisation ist nur 

dann eine kirchliche Dienststelle im 

Sinne der KDO, wenn sie nach kirchli-

chem Selbstverständnis ihrem Zweck 

oder ihrer Aufgabe entsprechend zur 

Mitwirkung an der Erfüllung des kirch-

lichen Auftrags berufen ist.

Beispiele: Eine Schule, ein Kindergarten 
oder ein Krankenhaus zählen durchaus 
zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags. 
Dagegen sind eine Mineralwasser-Ver-
triebsgesellschaft oder ein Golfplatz 
nicht ohne weiteres kirchliche Dienst-
stellen, auch wenn sie von der Kirche 
oder einer Ordensgemeinschaft betrie-
ben wird. Ein besonderer Streitfall ist 
häufig die Kirchenzeitung. Bei ihnen 
wird zu prüfen sein, ob die Gewinn-
erzielung im Vordergrund steht oder die 
Kommunikation mit den Mitgliedern der 
Kirche, wohl der Regelfall.

Geltung anderer Rechtsnormen
Nach ihrem eigenen Verständnis ist die 

kirchliche Datenschutzordnung gegen-

über spezielleren Vorschriften subsidiär, 

d.h. nicht die KDO, sondern diese Vor-

schriften sind anzuwenden (§1 Abs.3 

KDO). Das gilt insbesondere im Verhält-

nis zu den Vorschriften der kirchlichen 

Archivordnung, und landesgesetzlichen 

Vorschriften über den Datenschutz in 

Krankenhäusern und Schulen.

Die Rechtmäßigkeit des Umgangs mit 
den Daten
Ausgangspunkt dafür ist § 3 KDO: Der 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

ist nur zulässig, soweit die KDO oder 

eine staatliche Rechtsvorschrift sie er-

laubt oder anordnet oder der Betroffene 

eingewilligt hat. Diese Vorschrift ist die 

zentrale Handlungsanweisung der KDO. 

Die KDO erlaubt einen Umgang mit Da-

ten auf jeden Fall immer dann, wenn 
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nzur Erfüllung der Aufgaben der Dienst-

stelle nötig ist. Es muss daher immer 

zuerst geprüft werden, ob die kirchliche 

Dienststelle eine entsprechende Aufga-

be zum Umgang mit diesen speziellen 

Daten hat. Die allgemeine Prüfungsrei-

henfolge für den Umgang einer kirchli-

chen Dienststelle mit Daten ist daher:

•	 Liegt eine entsprechende Aufgabe 

(objektiv) vor?

•	 Besteht sonst ein Rechtfertigungs-

grund nach § 10 Abs. 2 KDO für den 

Umgang mit den Daten, insbesonde-

re: Hat der Betroffene eingewilligt? 

Die Schutzbereiche des kirchlichen 
Datenschutzes
Hierbei ist zu beachten, dass jede daten-

relevante Handlung einer kirchlichen 

Dienststelle zwei Richtungen haben 

kann: Richtet sich die Handlung nach 

außen, betrifft sie also die „Klienten“ 

der Kirche, gelten die allgemeinen Re-

geln. Besondere Regeln gelten dann, 

wenn die Handlungen der Kirche ihre 

eigenen Mitarbeiter betreffen. In diesem 

Fall gibt es eine weitere Einschränkung 

jeder Art des Umgangs mit Daten nach 

§ 10a KDO, vgl. dazu die Ausführungen 

weiter unten.

Die Begriffsbestimmungen des § 2 KDO 

entsprechen der Regelung im Bundes-

datenschutzgesetz. Die Vorschrift sollte 

immer herangezogen werden, wenn die 

Bedeutung eines Begriffes unklar ist. 

Aus den zahlreichen Begriffsbestim-

mungen sollen zwei herausgehoben 

werden:

•	 Die besonderen Arten der personen-

bezogenen Daten (§ 2 Nr. 10 KDO) 

kennzeichnen, welche Daten beson-

ders empfindlich sind. Sie bedürfen 

sowohl bei der Speicherung wie auch 

bei der Übermittlung besonderen 

Schutzes. Derartige Daten dürfen 

keinesfalls per E-Mail übermittelt 

werden; werden sie in Papierform 

vorgehalten, so müssen die entspre-

chenden Unterlagen immer in ver-

schließbaren Behältnissen aufbe-

wahrt werden.

•	 Der Begriff der Beschäftigten in § 2 Nr. 

12 trägt den Besonderheiten der ka-

tholischen Kirche Rechnung. Es ist zu 

beachten, dass unter dem Begriff der 

Beschäftigten auch Kleriker fallen. Das 

bedeutet im Ergebnis, dass auch sie 

auf das Datengeheimnis nach §4 Satz 

2 KDO verpflichtet werden müssen.

Datenerhebung
Der Begriff wird in § 2 Abs. 3 definiert 

als das „Beschaffen von Daten über den 

Betroffenen“. Diese Begriffsbestimmung 

sagt noch nichts darüber aus, von wem 

die Daten über den Betroffenen letzt-

endlich stammen. Sie können von ihm 

selbst oder auch von Dritten kommen. 

Lediglich bei Arbeitnehmern gibt es den 

Grundsatz, dass die Daten des Arbeit-

nehmers durch den Dienstgeber prinzi-

piell bei ihm selbst zu erheben sind. 

Hierzu kommt der allgemeine Grund-

satz des Datenschutzrechts, dass Daten 

nur für den Zweck verwendet werden 

dürfen, für den sie erhoben sind.

Beispiel: Nach § 15 Abs.4 BDSG darf die 
Kirche auf die staatlichen Meldedaten 
zugreifen. Dieses Recht ist ihr einge-
räumt, um die Kirchensteuerpflicht 
durchzusetzen. Für arbeitsrechtliche Zwe-
cke darf die Kirche diese Daten jedoch 
nicht verwenden, z.B., um festzustellen, 
ob ein Arbeitnehmer geschieden ist.

Datensicherheit
Die erhobenen Daten muss die Dienst-

stelle nach § 6 KDO so sichern, dass



S1P he] Bedarf ZU!r Verfügung stehen 1st CT Turchtbar praktısch. Bel der
und wägun wIrd aber sicher he-
en Zugnift unbefugter Dritter m1t der rücksichtigen se1N, AQass kırchliche
notwendigen Sicherheit auUSSESCHNLOS- Dienststellen nıcht InNteressant ür
SC werden kann. Hacker Sind WI1Ie ZU elsple dQas

Verteidigungsministerium oder AIie
KDOÜ lautet: Kirchliche Stellen 1m NASA Deswegen kann 1 normalen

Geltungsbereich des Abs 2, Adie Verfahren Qas EF-Maı hbenutzt WT -

selhst oder 1M Auftrag personenbezoge- den, nıcht Jedoch dann, WENN hbeson-
atfen erheben, verarbeiten oder NUL- dere Arten personenbezogener aten

ZCNH, en Adie technischen und OYganı- 1m ınne des Nr. KDO darın
satorischen Maßnahmen treffen, Adie enthalten SINd. Be]l DE-Maiıl hbestehen
erforderlich Sind, Adie Ausführung JedenfTalls annlıche Einschränkungen,
der Vorschriften dieser Anordnung, 1NS- solange C1Ne Zwischenverarbeitung
hesondere Adie ın der Anlage dieser stattnindet. Eiıne Möglıc  el  . ware Ae
Anordnung genannten Anforderungen Verschlüsselung der E-Maıils, dIie

gewährtleisten. Erforderlic sind Sar m1t Freeware-Programmen (z.B
aßnahmen HÜT, IDCHN ihr Aufwand In Boxceryptor) möglıch 1sSt.
CINCM ANGEMESSCHCN Verhältnis dem O1Ice Ver Der TUnN!: afür, Aass
angestrebten Schutzzweck stecht. hel Internetprov1ıdern Telefonan-
Eigentlich musste Oie KDO tausende schlüsse unstig SInNd, 16 ın der
oder Sar Millionen VO  — Sıtuatllonen Übertragungsart. Wırd nämlich 1in
schildern und jewells arlegen, welche Telefongespräch über dQas nNnierne
Sicherheitsmaßnahmen für AIie aten a  ewiıickelt, verursacht 0S gul
erforderlich SINd: Qas tut S1P abher nıicht. WIE keine Leitungskosten. Natürlich
S1e begnügt sich vIelmehr damıit, AIie hat Aas SeEINeN achte!ll, we!Il auf Aiese
wägun darzustellen, VOT der Ale eISE Ae Abhörsicherheit cschr gering
kırchliche Dienststelle steht ES hleibt 1sST. uch ın Aesem Fall wIrd Ce1INe Ahb-
41S0 der Würdigung 1m Einzelfall über- wagung rtTeffen SC1IN und 0S I11NUSS

lassen, W AS Sicherheitsmaßnahmen Ssicher z B auch berücksichügt WT —

ür Ae aten erforderlic 1sSt. Ich habe den, Qass Qas Interesse VOTl Krnmmel-
1m auTe meıner Praxıs vele Situabonen len Telefonverkeh des Pfarrbüros
kennengelernt, VOT denen ich einNıge 1ler echer gering 1sT Deswegen 1st PINZIPI-
beschreiben wIlL, zeıgen, W aSs he]l el ] niıchts dagegen einzuwenden, Qass
e1iner wägun berücksichtigen 1st auch Qas arrburo OAie kostengünst1-

Personalakten: SIEe Sind 1MMer 61- SC Vanante VOTll OlpP wa Be]l e1ner
cherheitsempfindlich un mMmMUusSsSsen Telefonseelsorge wıird 1Nan mıt Meser
deswegen zumındest ın verschlosse- Argumentaton nıcht we1ıt kommen.
N  — Aktenschränken aufbewahrt Dienstliche aten auf dem Prıvat-
werden. Das 1st sicher schr kritisch
EF-Maı EIlnersemts 1st der F-Maılver- sehen. AndererseIits 1st he] besthmm-
kehr tatsächlic höchst unsicher, we1l ten Berufsgruppen WIE ZU elsple.
ohne großen Aufwand FE-Mails abge- Lehrerm kırchlichen chulen Oder

4A56 fangen werden können, andererselts teilzeıtbeschäftigten Pfarrsekretärnn-356

•	 sie bei Bedarf zur Verfügung stehen 

und

•	 ein Zugriff unbefugter Dritter mit der 

notwendigen Sicherheit ausgeschlos-

sen werden kann.

§ 6 KDO lautet: Kirchliche Stellen im 
Geltungsbereich des § 1 Abs. 2, die 
selbst oder im Auftrag personenbezoge-
ne Daten erheben, verarbeiten oder nut-
zen, haben die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu treffen, die 
erforderlich sind, um die Ausführung 
der Vorschriften dieser Anordnung, ins-
besondere die in der Anlage zu dieser 
Anordnung genannten Anforderungen 
zu gewährleisten. Erforderlich sind 
Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck steht.
Eigentlich müsste die KDO tausende 

oder gar Millionen von Situationen 

schildern und jeweils darlegen, welche 

Sicherheitsmaßnahmen für die Daten 

erforderlich sind; das tut sie aber nicht. 

Sie begnügt sich vielmehr damit, die 

Abwägung darzustellen, vor der die 

kirchliche Dienststelle steht. Es bleibt 

also der Würdigung im Einzelfall über-

lassen, was an Sicherheitsmaßnahmen 

für die Daten erforderlich ist. Ich habe 

im Laufe meiner Praxis viele Situationen 

kennengelernt, von denen ich einige hier 

beschreiben will, um zu zeigen, was bei 

einer Abwägung zu berücksichtigen ist:

•	 Personalakten: Sie sind immer si-

cherheitsempfindlich und müssen 

deswegen zumindest in verschlosse-

nen Aktenschränken aufbewahrt 

werden.

•	 E-Mail: Einerseits ist der E-Mailver-

kehr tatsächlich höchst unsicher, weil 

ohne großen Aufwand E-Mails abge-

fangen werden können, andererseits 

ist er furchtbar praktisch. Bei der 

Abwägung wird aber sicher zu be-

rücksichtigen sein, dass kirchliche 

Dienststellen nicht so interessant für 

Hacker sind wie zum Beispiel das 

Verteidigungsministerium oder die 

NASA. Deswegen kann im normalen 

Verfahren das E-Mail benutzt wer-

den, nicht jedoch dann, wenn beson-

dere Arten personenbezogener Daten 

im Sinne des § 2 Nr. 10 KDO darin 

enthalten sind. Bei DE-Mail bestehen 

jedenfalls ähnliche Einschränkungen, 

solange eine Zwischenverarbeitung 

stattfindet. Eine Möglichkeit wäre die 

Verschlüsselung der E-Mails, die so-

gar mit Freeware-Programmen (z.B. 

Boxcryptor) möglich ist.

•	 Voice Over IP: Der Grund dafür, dass 

bei Internetprovidern Telefonan-

schlüsse so günstig sind, liegt in der 

Übertragungsart. Wird nämlich ein 

Telefongespräch über das Internet 

abgewickelt, so verursacht es so gut 

wie keine Leitungskosten. Natürlich 

hat das seinen Nachteil, weil auf diese 

Weise die Abhörsicherheit sehr gering 

ist. Auch in diesem Fall wird eine Ab-

wägung zu treffen sein und es muss 

sicher z.B. auch berücksichtigt wer-

den, dass das Interesse von Kriminel-

len am Telefonverkehr des Pfarrbüros 

eher gering ist. Deswegen ist prinzipi-

ell nichts dagegen einzuwenden, dass 

auch das Pfarrbüro die kostengünsti-

ge Variante von VoIP wählt. Bei einer 

Telefonseelsorge wird man mit dieser 

Argumentation nicht weit kommen.

•	 Dienstliche Daten auf dem Privat-

PC: Das ist sicher sehr kritisch zu 

sehen. Andererseits ist bei bestimm-

ten Berufsgruppen wie zum Beispiel 

Lehrern an kirchlichen Schulen oder 

teilzeitbeschäftigten Pfarrsekretärin-
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nnen ein gänzliches Verbot häufig 

nicht durchzusetzen. Um die Sicher-

heit zu erhöhen, kann man zu Hilfs-

mitteln greifen und zum Beispiel eine 

Bildschirmsperre nach 10 Minuten 

eingreifen lassen. Bei Laptops ver-

hindert zum Beispiel ein Fingerab-

drucksensor, dass Unbefugte sofort 

auf die Daten zugreifen können.

•	 Daten in der Cloud: Unter dem Be-

griff „Cloud“ versteht man die Daten-

speicherung auf einem fernen Daten-

speicher wie zum Beispiel Dropbox, 

Microsoft One Drive o.ä. Diese Art 

von Datenspeicherung ist nicht 

grundsätzlich unsicher; maßgeblich 

ist jedoch, wo sich der physikalische 

Datenspeicher befindet. Ist dieser au-

ßerhalb von EU und Europäischem 

Wirtschaftsraum (EWR), dürfen 

kirchliche Dienststellen derartige Da-

tenspeicher nicht verwenden. Drop-

box und Microsoft One Drive schei-

den daher aus. Aus dem gleichen 

Grund ist die Verwendung von Mi-

crosoft Office 365 unzulässig, weil 

die Standarddatenspeicherung bei 

diesem Programm ebenfalls im Aus-

land stattfindet. Alternativen sind T-

Online Mediencenter oder 1&1. Für 

größere Dienststellen ist es noch bes-

ser, eine vorhandene gemeinsam ge-

nutzte Festplatte mit dem Programm 

„Own Cloud“ zum fernen Datenspei-

cher auszubauen. Näheres dazu steht 

in den Hinweisen der Downloadseite.

•	 Kommunikation über What’s App 

oder Facebook: Die sozialen Netz-

werke leben davon, dass sie die Kon-

takte der Nutzer zu Werbezwecken 

ausschlachten. Die Kommunikation 

über derartige soziale Netzwerke ist 

daher in hohem Maße unsicher und 

auch deswegen nicht für dienstliche 

Zwecke brauchbar, weil die Daten-

zwischenspeicherung im EU-Ausland 

stattfindet. Für die Verwendung zu 

privaten Zwecken gibt es auf der al-

len Ordensgemeinschaften mitgeteil-

ten Downloadseite Tipps zur daten-

schutzgerechten Einstellung.

Beim Lesen ist vielleicht schon zu er-

kennen, dass dies alles eine Menge an 

Überlegungen verlangt. Es gibt in die-

sem Bereich keine schwarz-weißen Ent-

scheidungen, sondern nur die Ergebnis-

se einer sorgfältigen Abwägung. 

Sinnvoll ist es natürlich, diese Abwä-

gung zu einem Zeitpunkt zu betreiben, 

zu dem man auch die notwendige Zeit 

hat. Deswegen sieht die Ausführungs-

verordnung zur KDO vor, dass alle Leiter 

kirchlicher Dienststellen möglichst ein-

mal im Jahr sich Gedanken zum Thema 

Datenschutz machen sollen. Das Ergeb-

nis dieser Gedanken nennt man das 

Datenschutzkonzept
In ihm wird festgestellt, mit welchen 

Daten die Dienststelle umgeht und wel-

chen Risiken diese Daten ausgesetzt 

sind. Nahezu automatisch ergibt sich 

dann, welche Abwehrmaßnahmen die 

Dienststelle gegen den Verlust von Da-

ten oder ihre Unsicherheit treffen muss. 

Ein Muster für ein Datenschutzkonzept 

ist bei kleineren Dienststellen wie Kir-

chenstiftungen schon das sog. „Erwei-

terte Verfahrensverzeichnis“. Man sollte 

dieses Muster aber nicht nur ausfüllen, 

sondern die Gelegenheit nutzen, eine 

Bestandsaufnahme zu fertigen. 

Verpflichtungserklärung
Zu den organisatorischen Maßnahmen 

im Sinne des § 6 KDO gehört es auch, 

dass die mit den Daten befassten Perso-

nen sich zum Schutz des Datengeheim-



N1ıSSES verpflichtet en 1ese Ver- wirkung Qieser Umstände 1st derart
pflichtung 1st ın Satz KDO mittelbar, Qass ihre ennmmnıs für Ae
vorgeschrieben und erstreckt sich auf Auswahl und Beaufsichtigung der
alle ersonen, Ae mıt aten iun ha- Tätigkeıit der Mınıstranten unerheh-
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terzeichnung Ce1nNer Verpflichtungserklä- NENNEN. 1er könnte VOTl e1ner Auf-
rung als umutun empfinden. Hs he- gabe der Kirchenstiftun: gesprochen
dQarf häufig der näheren Erläuterung, werden, WEnnn 0S Ae bloßen Na-
Warum auch S1e Qiese VerpfIlichtungser- I1NEeCN der Mınıstranten 1 ın  1C
klärung abgeben MUSSeEeN. e1s hılft der auf ihre Eintellung den verschle-
Hınwels darauf, AQass Oie staatlıchen denen Messen SINg anz eindeutig
Anforderungen C1INe Vorgabe auch für wIrd dIie eIugn1s Jedoch nıcht, weIl
OQıe Kırche hbılden Ausfü  are Muster die Mınıstranten auch einzeln he-
für Verpflichtungserklärungen Cnden nachrichtigt werden können. anz
sich auf der erwähnten Downloadseite. Sicher nıcht zulässıg ne OQıe E1N-

willıgung der Jewelligen Sorgebe-
IDIe Rechtfertigung des Umgangs miıt rechtigten) 1st OQıe Orfentliche Nen-
aten nung der Anschrı1 Jede
Der Umgang m1t aten 1st ema Veröffentlichun 1sT C1INe Mittellung

Dritte 1 ınne des KD  ©KDO 11LUTr dQann zulässıg, WEeNnN e1nNe
Kechtfertigun ema KDOÜ VOTI- aluUur <al0lı W keine entsprechende
1€: In Qieser Vorschnft hıldet wIeder- Aufgabe der Kirchenstuftung.

Ahs Satz Ae zentrale Norm Hs IIe ( anıtas 111 dIie Kirchenmitglieder
1sT aIS0O ın Jedem Fall prüfen, H der 1m Bereich e1iner Kirchenstiftung mi1t
beabsichtigte Umgang m1t den aten der Spenden anschreiben
rheben, Speichern Oder Verändern und Tra dIie Kirchenstuftungen ach
notwendieg 1st, u  a  en der deren Anschnften Ihe ('arıtas 1sT E1-—
Dienststelle er1ullen uch alur S1bt Urganisation der IC 1m IınNnNe
( keine generelle Überlegung: vIelmehr des Ahs Nr. Eıne aten-
I11NUSS FEinzelfall abgele1tet werden, übermittlung S1P richtet sich Aa-
Warum dQas Ist. her ach 11 ema 11 Ahs

Saltz KDO I11USS Ae Kıiırchenstif-Beispiele:
In OQıe Minıistrantenliste Ce1INES Pfarr- Lung nıcht selhst prüfen, obh he] der
hüros S11 der Famllienstand der El ('arıtas C1INe entsprechende Aufgabe
tern der Jeweılligen Mınıstranten vorliegt. Abgesehen AQavon ware Ae-
aufgenommen werden. Für Qi]ese Voraussetzung egeben, we1l W

Datenspeicherung S1bt 0S keine Ae Aufgabe der ('arıtas 1St, helfen
Au{fgabe, weIl ( ür Ae Tätgkeıt der und natürlich die alur erforderl1-
Mınıstranten keine splelen chen Mittel aufzubringen.
kann, oh deren Eltern verheiratet, Ihe rage, obh ın e1iner bestimmten S1{U-
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nisses verpflichtet haben. Diese Ver-

pflichtung ist in § 4 Satz 2 KDO 

vorgeschrieben und erstreckt sich auf 

alle Personen, die mit Daten zu tun ha-

ben. Hierzu zählen auch Kleriker bzw. 

Ordensangehörige ebenso wie Ehren-

amtliche. Gerade bei letzteren ist nicht 

zu verkennen, dass sie vielfach die Un-

terzeichnung einer Verpflichtungserklä-

rung als Zumutung empfinden. Es be-

darf häufig der näheren Erläuterung, 

warum auch sie diese Verpflichtungser-

klärung abgeben müssen. Meist hilft der 

Hinweis darauf, dass die staatlichen 

Anforderungen eine Vorgabe auch für 

die Kirche bilden. Ausfüllbare Muster 

für Verpflichtungserklärungen finden 

sich auf der erwähnten Downloadseite.

Die Rechtfertigung des Umgangs mit 
Daten 
Der Umgang mit Daten ist gemäß § 4 

KDO nur dann zulässig, wenn eine 

Rechtfertigung gemäß § 10 KDO vor-

liegt. In dieser Vorschrift bildet wieder-

um Abs. 1 Satz 1 die zentrale Norm. Es 

ist also in jedem Fall zu prüfen, ob der 

beabsichtigte Umgang mit den Daten – 

Erheben, Speichern oder Verändern – 

notwendig ist ,  um Aufgaben der 

Dienststelle zu erfüllen. Auch dafür gibt 

es keine generelle Überlegung; vielmehr 

muss am Einzelfall abgeleitet werden, 

warum das so ist.

Beispiele: 

•	 In die Ministrantenliste eines Pfarr-

büros soll der Familienstand der El-

tern der jeweiligen Ministranten 

aufgenommen werden. Für diese 

bloße Datenspeicherung gibt es keine 

Aufgabe, weil es für die Tätigkeit der 

Ministranten keine Rolle spielen 

kann, ob deren Eltern verheiratet, 

ledig oder geschieden sind. Die Aus-

wirkung dieser Umstände ist derart 

mittelbar, dass ihre Kenntnis für die 

Auswahl und Beaufsichtigung der 

Tätigkeit der Ministranten unerheb-

lich ist.

•	 Eine Kirchenstiftung will die Namen 

ihrer Ministranten zusammen mit 

deren Anschriften auf ihrer Webseite 

nennen. Hier könnte von einer Auf-

gabe der Kirchenstiftung gesprochen 

werden, wenn es um die bloßen Na-

men der Ministranten im Hinblick 

auf ihre Einteilung zu den verschie-

denen Messen ging. Ganz eindeutig 

wird die Befugnis jedoch nicht, weil 

die Ministranten auch einzeln be-

nachrichtigt werden können. Ganz 

sicher nicht zulässig (ohne die Ein-

willigung der jeweiligen Sorgebe-

rechtigten) ist die öffentliche Nen-

n u n g  d e r  A n s c h r i f t e n .  J e d e 

Veröffentlichung ist eine Mitteilung 

an Dritte im Sinne des § 12 KDO. 

Dafür gibt es keine entsprechende 

Aufgabe der Kirchenstiftung.

•	 Die Caritas will die Kirchenmitglieder 

im Bereich einer Kirchenstiftung mit 

der Bitte um Spenden anschreiben 

und fragt die Kirchenstiftungen nach 

deren Anschriften. Die Caritas ist ei-

ne Organisation der Kirche im Sinne 

des § 1 Abs. 2 Nr. 2 KDO. Eine Daten-

übermittlung an sie richtet sich da-

her nach § 11 KDO. Gemäß § 11 Abs. 

2 Satz 2 KDO muss die Kirchenstif-

tung nicht selbst prüfen, ob bei der 

Caritas eine entsprechende Aufgabe 

vorliegt. Abgesehen davon wäre die-

se Voraussetzung gegeben, weil es 

die Aufgabe der Caritas ist, zu helfen 

und natürlich die dafür erforderli-

chen Mittel aufzubringen.

Die Frage, ob in einer bestimmten Situ-

ation eine Aufgabe der kirchlichen 
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be
nDienststelle vorliegt, kann schwierig 

sein. Gerade in solchen Zweifelsfällen 

bietet es sich an, die Auskunft des Diö-

zesandatenschutzbeauftragten zu erho-

len. 

In den oben bezeichneten Beispielen 

ging es schon teilweise um die

Weitergabe von Daten
Werden die Daten von der Dienststelle 

weitergegeben, so müssen zusätzlich 

zur Prüfung der Aufgabe im Sinne des § 

10 KDO die §§ 11 und 12 KDO bemüht 

werden. Zu prüfen ist also: Gehen die 

Daten...

•	 ...an eine kirchliche oder staatliche 

Stelle (§ 11 KDO) - § 11 Abs. 1: Wie-

derum ist die Aufgabe der Aus-

gangs- oder Empfangsstelle ent-

scheidend.

oder

•	 ...an einen Dritten bzw. an die ganze 

Welt (Fall der Veröffentlichung) § 12. 

Entscheidend ist die Aufgabe der 

Ausgangsstelle oder das berechtigte 

Interesse des Dritten.

Besonders zu beachten ist im Falle des 

§ 11 dessen Abs.2 S.2-4: Erfolgt die 

Übermittlung auf Ersuchen der empfan-

genden kirchlichen Stelle, trägt diese 

die Verantwortung. In diesem Falle 

prüft die übermittelnde Stelle nur, ob 

das Übermittlungsersuchen im Rahmen 

der Aufgaben der empfangenden kirch-

lichen Stelle liegt, es sei denn, dass be-

sonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-

sigkeit der Übermittlung besteht. Das 

heißt im Klartext: Fordert eine andere 

kirchliche Stelle oder eine öffentliche 

(Gemeinde, Landratsamt) von der kirch-

lichen Stelle Daten an, so muss diese 

nicht notwendigerweise selbst prüfen, 

ob die Anforderung gerechtfertigt ist. 

Beispiel: Die staatliche Schule bittet 

den kirchlichen Kindergarten um Über-
lassung der Akten eines Kindes, das 
jetzt in die Schule kommt. Die Schule 
ist eine öffentliche Dienststelle und 
steht nach § 11 Abs.4 KDO einer kirch-
lichen Dienststelle gleich. Der Kinder-
garten kann ihr ohne weitere Bedarfs-
prüfung die Akten zugänglich machen. 
In einigen Fällen verdichtet sich die 

bloße Möglichkeit der Weitergabe von 

Daten an staatliche Stellen fast zu einer 

Verpflichtung, nämlich dann, wenn es 

um die Auskunft im Ermittlungs- und 

Strafverfahren geht. Eine kirchliche 

Dienststelle muss auch im Ermittlungs- 

und Strafverfahren nicht prüfen, ob die 

Auskünfte, die die Polizei oder die 

Staatsanwaltschaft von ihr verlangen, 

zu geben sind. Allerdings hat sie diese 

Prüfungsbefugnis immer, wird von ihr 

jedoch nur unter den Umständen Ge-

brauch machen, unter denen auch eine 

öffentliche Behörde entsprechend § 96 

S. 1 StPO die Herausgabe von Unterla-

gen verweigern würde. Dies wäre nur 

dann der Fall, wenn die Herausgabe 

oder Auskunftserteilung dem Wohl der 

Kirche nachhaltigen Schaden zufügen 

würde.

Die Einwilligung

Alle Rechtsnormen über den Daten-

schutz sehen vor, dass auch bei Fehlen 

einer gesetzlichen Grundlage die Daten-

verarbeitung jedenfalls dann zulässig 

ist, wenn der Betroffene einwilligt. Die 

Prüfung einer Einwilligung ist aber ge-

genüber derjenigen einer Aufgabe se-

kundär und nur notwendig, wenn es an 

einer Aufgabe fehlt.

Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, 

wenn der Betroffene auf den Zweck der 

Speicherung und einer vorgesehenen 



Übermittlung SOWIE auf Verlangen zuwehren. Nach Ahs der Vorschnift
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regelmäßigen Abständen den Nutzer
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dig Im Prinzıp macht urc C1INe derar- hergeste. werden. Be]l paplergebunde-
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auch 1 staatlıchen Bereich schr häullg schung lediglich den Eintrag der ate1l
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Übermittlung sowie – auf Verlangen – 

auf die Folgen der Verweigerung der 

Einwilligung hingewiesen wird. Die 

Einwilligung bedarf der Schriftform 

und muss klar als solche erkennbar sein 

(§ 3 Abs.2 KDO). Die Einwilligung muss 

auf Freiwilligkeit beruhen (§ 3 Abs. 2 

Satz 2 KDO). Wird von einem Betroffe-

nen eine Einwilligung verlangt, sollte 

darauf hingewiesen werden, dass die 

Ablehnung dieses Ansinnens keine 

Nachteile für ihn bringt.

Einwilligungen spielen vor allem eine 

Rolle, wenn es um die Veröffentlichung 

von personenbezogenen Daten geht. 

Hier kann unter Umständen auch die Art 

der Veröffentlichung eine Rolle spielen: 

Die Nennung im Internet hat viel weiter-

gehende Auswirkungen als zum Beispiel 

die Nennung in einem Lokalblatt. 

Eine Sonderform der Übermittlung: 
Datenverarbeitung im Auftrag,  
§ 8 KDO
Viele kirchliche Dienststellen lassen ih-

re Daten durch einen externen Daten-

verarbeiter aufbereiten. Der Markt für 

derartiges „Outsourcing“ wächst stän-

dig. Im Prinzip macht durch eine derar-

tige vertragliche Auslagerung der Da-

t enve ra rbe i t ung  d i e  k i r ch l i che 

Dienststelle eine Datenübertragung an 

ein gewerbliches Unternehmen. Das ist 

auch im staatlichen Bereich sehr häufig 

und deswegen ebenso im Bundesdaten-

schutzgesetz geregelt. Wichtig bei sol-

chen Vorgängen ist die Einhaltung von 

§ 8 Abs. 2 KDO. Die dort normierten 

Mindestanforderungen an den Vertrag 

gewährleisten, dass die kirchliche 

Dienststelle als Auftraggeber dem Auf-

tragnehmer gegenüber die Rechte hat, 

die sie benötigt, um ihrerseits den Vor-

wurf fehlerhafter Datenbehandlung ab-

zuwehren. Nach Abs. 4 der Vorschrift 

gilt diese nicht nur für die externe Da-

tenverarbeitung, sondern auch für 

Fernwartungsverträge. 

Löschung von Daten
Die von kirchlichen Dienststellen erho-

benen und noch gespeicherten Daten 

sind spätestens dann zu löschen, wenn 

sie nicht mehr benötigt werden. War 

ihre Speicherung von Anfang an unzu-

lässig, sind sie sofort zu löschen (§ 14 

Abs. 2 KDO). Das Problem dabei ist, 

dass die gespeicherten Daten nicht von 

sich aus auf ihre Löschungsbedürftig-

keit  aufmerksam machen. Hinzu 

kommt, dass der Festplattenspeicher 

inzwischen derart billig ist und kaum 

eine Dienststelle von sich aus auf die 

Löschung hinwirken will. Bei neu zu 

entwickelnden Programmen ist es des-

halb zweckmäßig, Löschungs– oder Er-

innerungsroutinen einzubauen, die in 

regelmäßigen Abständen den Nutzer 

auf die Notwendigkeit der Löschung 

überflüssiger Daten hinweisen.

Die Löschung muss wirklich verhindern, 

dass ausgesonderte Daten später wieder-

hergestellt werden. Bei papiergebunde-

nen Daten sollte der Reißwolf benutzt 

werden und mindestens der Schutzklas-

se drei angehören. Bei Computerdaten 

ist zu berücksichtigen, dass die Lö-

schung lediglich den Eintrag der Datei 

im Inhaltsverzeichnis des Rechners be-

seitigt, die Daten als solche aber unan-

getastet lässt. Sie sind nur dann nicht 

wieder herstellbar, wenn sie – möglichst 

mehrfach – überschrieben werden. Dazu 

gibt es für die meisten Fälle völlig aus-

reichende Freewareprogramme.

Nicht gelöscht werden dürfen Daten, für 

die es gesetzliche Aufbewahrungsfris-

ten gibt, § 14 Abs. 3 Nummer 1 KDO. 
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nEine Zusammenstellung gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen von Sozialdaten 

finden Sie im Internet unter www.da-

tenschutzkirche.de.

Auskunft
Das Gegenstück zum Recht der Dienst-

stelle auf Speicherung der Daten von 

Betroffenen ist deren Auskunftsrecht 

nach § 13 KDO. Die Auskunft wird in 

aller Regel durch Übergabe einer Kopie 

der gespeicherten Aktenstücke oder 

durch Akteneinsicht erteilt, nur aus-

nahmsweise mündlich. Für einen An-

trag auf Auskunft gibt es keine be-

stimmten Formvoraussetzungen; der 

Antrag soll nur die Art der Daten be-

zeichnen, zu denen Auskunft begehrt 

wird. Gerade bei der Auskunftsver-

pflichtung empfiehlt es sich, die Rechte 

der Betroffenen sehr ernst zu nehmen. 

Verlangt nämlich ein Betroffener for-

mell Auskunft, so fühlt er sich meistens 

schon in seinen Rechten verletzt. Es 

sollte ihm kein Anlass gegeben werden, 

das bestätigt zu sehen.

Besonderheiten des  
Mitarbeiterdatenschutzes
Der Mitarbeiterdatenschutz ist sowohl 

im Bundesdatenschutzgesetz wie auch 

in der Kirchlichen Datenschutzordnung 

eher stiefmütterlich behandelt. Das liegt 

daran, dass schon vor Inkrafttreten des 

Bundesdatenschutzgesetzes die Rechts-

stellung des Bundesarbeitsgerichtes den 

Arbeitnehmern bestimmte Daten-

schutzrechte sicherte. Als es dann in 

das BDSG § 32 eingefügt wurde, bildete 

die Vorschrift nur einen Teil des 

Richterrechts ab. Es gab 2013 einen 

großen Entwurf für eine entsprechende 

Erweiterung des Mitarbeiterdatenschut-

zes im BDSG; dieser wurde jedoch nie 

Gesetz. § 10 a KDO entspricht im Wort-

laut fast vollständig dem § 32 BDSG; 

lediglich die Worte „einschließlich der 

religiösen Überzeugung“ fehlen im Ge-

setz. Über diese gesetzliche Regelung 

hinaus gibt es eine ganze Reihe von 

Regelungen, die auf gerichtlichen Ent-

scheidungen beruhen und im Ergebnis 

auch auf das für die Mitarbeiter der 

katholischen Kirche maßgebliche Ar-

beitsrecht anwendbar sind:

•	 Alle Daten müssen grundsätzlich 

beim Mitarbeiter erhoben werden.

•	 Der Dienstgeber darf nur solche Da-

ten erheben, die zur Eingehung, 

Durchführung, Beendigung oder Ab-

wicklung des Arbeitsverhältnisses 

erforderlich oder gesetzlich vorgese-

hen sind.

•	 Der Grundsatz der Zweckbindung ist 

streng zu beachten. 

•	 Eine Datenauswertung und -ver-

knüpfung, die zur Herstellung eines 

umfassenden Persönlichkeitsprofils 

des Mitarbeiters führen kann, ist un-

zulässig.

•	 Beurteilungen und Personalauswahl-

entscheidungen dürfen nicht allein 

auf Informationen gestützt werden, 

die unmittelbar durch automatisierte 

Datenverarbeitung gewonnen wer-

den.

•	 Dem Dienstgeber darf grundsätzlich 

nur das Ergebnis der ärztlichen Un-

tersuchung bekannt gegeben wer-

den. 

•	 Den Mitarbeitern sind umfassende 

Auskunfts- und Einsichtsrechte in 

die Unterlagen einzuräumen, die sein 

Arbeitsverhältnis betreffen.

Der Zugriff auf Mitarbeiterdaten unter-

liegt ebenfalls strenger Zweckbindung. 

So können zum Beispiel Daten, die der 

Dienstgeber für die Sozialversicherung 
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erhoben hat, nur für diesen Zweck ver-

wendet werden. Eine Einwilligung des 

Mitarbeiters kommt als Rechtfertigung 

und Grundlage einer Datenerhebung 

oder Datenverarbeitung nur dann infra-

ge, wenn die Freiwilligkeit der Einwilli-

gung sichergestellt ist.

Exkurs 1: Videoüberwachung
Wie schon oben dargestellt, wird die 

Videoüberwachung in der KDO aus 

Gründen des Zusammenhangs in § 5a 

KDO mit geregelt, weil die Videoüber-

wachung eigentlich Bilder und nicht 

personenbezogene Daten erfasst. Eine 

zulässige Videoüberwachung setzt drei-

erlei voraus:

•	 Eine Beobachtung durch eine Video-

anlage darf nur stattfinden, wenn es 

einen Grund hierfür gibt und die 

schutzwürdigen Interessen der Be-

troffenen nicht überwiegen. Grund 

ist in der Regel die Wahrnehmung 

des Hausrechts und der Schutz von 

Gebäuden oder beweglichen Sachen 

vor Diebstahl oder Beschädigung. 

Die KDO verlangt ebenso wenig wie 

das BDSG einen vorangegangenen 

Vorfall, der die Befürchtung einer 

Rechtsverletzung wahrscheinlich 

werden lässt. Es dürfen nur nicht die 

schutzwürdigen Interessen der beob-

achteten Betroffenen überwiegen. 

Von mehreren Diözesandatenschutz-

beauftragten in Deutschland wird die 

Auffassung vertreten, dass Innenräu-

me von Kirchen, die zum Gebet ge-

nutzt werden, grundsätzlich nicht 

vollständig überwacht werden dürf-

ten. Dieser Auffassung folge ich 

nicht; insbesondere findet die An-

nahme, für eine Teilüberwachung 

einer Kirche müssten gravierende 

Gründe benannt werden, keine Stüt-

ze im Gesetz. Dass während der Hei-

ligen Messe die Videoüberwachung 

abgeschaltet sein muss, versteht sich 

von selbst. Im Übrigen ist die rein 

tatsächliche Folge fehlender Video-

überwachung regelmäßig die Schlie-

ßung der Kirche außerhalb der Mess-

zeiten, auch wenn dies so nicht sein 

dürfte. Auf die Tatsache der Video-

überwachung muss durch geeignete 

Maßnahmen – in der Regel durch ein 

Hinweisschild – hingewiesen wer-

den, § 5a Abs. 2 KDO.

•	 Die erhobenen Videobilder oder Fil-

me sind regelmäßig zu löschen, wenn 

sie nicht zu Beweiszwecken benötigt 

werden. Zweckmäßigerweise wird der 

vorhandene Speicher in regelmäßi-

gen Abständen überschrieben.

Exkurs 2: Bilder und Filme
Ausgangspunkt ist § 22 Kunsturheber-

gesetz: Bilder dürfen nur mit Einwilli-

gung des Abgebildeten verbreitet oder 

öffentlich zur Schau gestellt werden. 

Bildnisse in diesem Sinne sind nicht nur 

Fotografien, sondern auch Filme. Ver-

breiten ist nicht nur die Weitergabe von 

Papierabzügen, sondern auch diejenige 

von digitalen Kopien, zum Beispiel auf 

CD-ROMs. Zurschaustellen ist immer 

dann gegeben, wenn eine unkontrol-

lierbare Öffentlichkeit Kenntnis von 

dem Bild oder dem Film nehmen kann. 

Auch das Zeigen von Bildern innerhalb 

eines nicht geschlossenen Personen-

kreises, zum Beispiel Arbeitskollegen, 

kann den Tatbestand erfüllen. 

Die Konsequenz aus dieser Vorschrift ist, 

dass die Veröffentlichung ohne das Zur-

schaustellen von Bildern ohne die erfor-

derliche Einwilligung rechtswidrig und 

sogar eine Straftat nach § 30 Kunstur-

hebergesetz ist. Zu beachten ist auch, 
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be
ndass anders als im engeren Daten-

schutzrecht das Recht am eigenen Bild 

über den Tod hinaus besteht. Für einen 

Zeitraum von 10 Jahren sind die nähe-

ren Angehörigen verfügungsbefugt.

Von dieser Vorschrift des § 22 gibt es 

Ausnahmen. Für den kirchlichen Be-

reich am bedeutsamsten ist die Ausnah-

me in Absatz 1 Nummer 3: Bilder von 

Versammlungen, Aufzügen und ähnli-

chen Vorgängen, an denen die darge-

stellten Personen teilgenommen haben, 

dürfen ohne Einverständnis des Abge-

bildeten veröffentlicht werden.

Die hier verwendeten Begriffe „Ver-

sammlung“ und „Aufzug“ sind sehr 

weit auszulegen. Hierunter werden alle 

Ansammlungen von Menschen, die den 

kollektiven Willen haben, etwas ge-

meinsam zu tun, verstanden. Dazu ge-

hören zum Beispiel Menschenan-

sammlungen, Sportveranstaltungen, 

Kongresse, Vereinsveranstaltungen, 

Hochzeitsgesellschaften und Beerdi-

gungen. Die Erkennbarkeit einzelner 

schließt die Rechtfertigung nach dieser 

Vorschrift nicht aus. Es muss jedoch die 

Versammlung im Vordergrund stehen 

und nicht die Abbildung einzelner 

Menschen. Andererseits kommt es nicht 

darauf an, dass die gesamte Veranstal-

tung abgebildet ist, da die Rechtferti-

gung auch für repräsentative Teilaus-

schnitte gilt.

Wenn keine der in § 23 genannten Aus-

nahmen vorliegt, bedarf jede Veröffent-

lichung der Einwilligung der abgebilde-

ten Person, bei Minderjährigen der 

Einwilligung aller Sorgeberechtigten. 

Die Einwilligung kann auch für künfti-

ge Abbildungen erklärt werden, ist je-

doch frei widerrufbar für diejenigen 

Bilder, die nach dem Widerruf veröf-

fentlicht werden sollen. 

Die Datenschutzbeauftragten

Der Diözesan- oder  
Ordensdatenschutzbeauftragte,  
§ 16 KDO
Sie stehen einander rechtlich gleich, 

weil nach dem Kirchenrecht ein Orden 

päpstlichen Rechts einem Bistum 

gleichgesetzt wird. Bei Orden bischöfli-

chen Rechts ist der Diözesandaten-

schutzbeauftragte zuständig. Um im 

Folgenden Wiederholungen zu vermei-

den, werden die Ausführungen nur auf 

den Ordensdatenschutzbeauftragten 

gemünzt; sie gelten in gleicher Weise 

für den Diözesandatenschutzbeauftrag-

ten. Abweichungen hebe ich hervor.

Autoreninfo

Siehe gedruckte Ausgabe.

Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist 

die höchste vom Ordensoberen berufene 

Datenschutzinstanz. Die KDO sieht aus-

drücklich vor, dass ein Ordensdaten-

schutzbeauftragter für mehrere Orden 

bestellt werden kann (§ 16 Abs. 2 Satz 5 

KDO). Der Ordensdatenschutzbeauf-

tragte soll Volljurist sein und völlig 

unabhängig von der Kirche. Er darf also 

nicht kirchlicher Bediensteter im 

Hauptamt und Datenschutzbeauftragter 

im Nebenamt oder umgekehrt sein.

Die Bestellung des Ordensdatenschutz-

beauftragten erfolgt für mindestens vier 

und höchstens acht Jahre. Eine vorzeiti-

ge Abberufung ist nur unter engen Vo-

raussetzungen möglich; allerdings kann 

der Ordensdatenschutzbeauftragte sein 
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Verarbeitung VOT Inbetnebnahme dem schutz Ördert Das kann sowochl Uurc
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Amt vorzeitig zurückgeben. Im Verhält-

nis zu den Ordensgemeinschaften hat er 

ein Weisungsrecht (vgl. § 17 Abs. 2 

KDO). Er berät sie im Hinblick auf den 

Datenschutz und spricht dabei Empfeh-

lungen aus.

Im staatlichen Recht würde seine Stel-

lung derjenigen des Bundesdatenschutz-

beauftragten bzw. des Landesdaten-

schutzbeauftragten entsprechen. 

Demnach wacht der Ordensdatenschutz-

beauftragte über die Einhaltung der 

kirchlichen Datenschutzordnung sowie 

der anderen kirchlichen und staatlichen 

Vorschriften über den Datenschutz in 

seinem Bereich. Jedermann kann ihn ge-

mäß § 15 KDO anrufen, wenn er sich in 

seinen Datenschutzrechten verletzt fühlt. 

Insofern hat der Ordensdatenschutzbe-

auftragte eine gerichtsähnliche Funktion 

(vgl. auch § 17 Abs. 1 KDO). Stellt er 

nach Prüfung des Sachverhalts (§ 15 Abs. 

2 KDO) oder aufgrund seiner Kontrollen 

Verstöße gegen Datenschutzvorschriften 

fest, so beanstandet er das Vorgehen der 

kirchlichen Dienststelle und fordert die 

Dienststelle unter Fristsetzung zur Behe-

bung auf (§19 Abs. 1 KDO).

Die Dienststellen der Ordensgemein-

schaft sind nach § 3a Abs. 1 KDO ver-

pflichtet, Verfahren automatisierter 

Verarbeitung vor Inbetriebnahme dem 

Ordensdatenschutzbeauftragten zu mel-

den. Diese Vorschrift dürfte diejenige in 

der kirchlichen Datenschutzordnung 

sein, gegen die am meisten zuwiderge-

handelt wird. Die Meldepflicht entfällt 

allerdings, wenn für die Dienststelle ein 

betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

nach § 20 KDO bestellt wurde. Muster 

für Meldungen finden sich in der er-

wähnten Downloadseite.

Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist 

nach dem Urteil des europäischen Ge-

richtshofs vom 9.3.2010 verpflichtet, 

die Einhaltung des Datenschutzes in 

den kirchlichen Dienststellen durch 

Kontrollen zu überprüfen. Dazu steht 

ihm nach § 17 Abs. 3 und 4 eine ange-

messene Personalausstattung zu. Das 

Personal wird zwar von der DOK beauf-

tragt, doch untersteht es der ausschließ-

lichen Weisungsbefugnis des Ordensda-

tenschutzbeauftragten.

Der betriebliche  
Datenschutzbeauftragte, § 20 KDO
Während in anderen europäischen Län-

dern wie zum Beispiel Frankreich die 

Datenschutzaufsicht zentral geregelt ist, 

baut Deutschland entsprechend seiner 

föderalen Struktur auf den Grundsatz, 

dass die Aufsichtsaufgaben überwie-

gend möglichst sachnah angesiedelt 

werden. Deswegen kennen alle deut-

schen Datenschutzordnungen einen 

behördlichen oder betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten. Ohne diesen wäre 

die Aufgabe des Ordensdatenschutzbe-

auftragten fast unmöglich. Der betrieb-

liche Datenschutzbeauftragte ist dem-

nach eine von der jeweiligen kirchlichen 

Dienststelle bestimmte oder eingesetzte 

Person, die für eine oder mehrere Ein-

richtungen der Dienststelle den Daten-

schutz fördert. Das kann sowohl durch 

Kontrollen wie auch durch Beratung 

oder durch die Abhaltung von Fortbil-

dungsmaßnahmen geschehen.

Nach § 20 Abs. 1 KDO 2014 „sollen“ 

betriebliche Beauftragte für den Daten-

schutz bestellt werden. Dieses „Sollen“ 

wandelt sich auf Grund bereichsspezifi-

scher Regelungen, z. B. im Krankenh-

ausdatenschutzbereich, zu einem „Müs-

sen“. Kirchliche bzw. staatliche Gesetze, 

soweit diese für den kirchlichen Bereich 

zur Anwendung kommen, schreiben 
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schutz VOT. In anderen Fällen verdichtet aben, OQıe für Ae Urganisatlon, ın der
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erheblich SOweIıt der Dienststellenleiter Anordnung.
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ngelegentlich die Berufung eines betrieb-

lichen Beauftragten für den Daten-

schutz vor. In anderen Fällen verdichtet 

sich das „Können“ zu einer „Notwen-

digkeit“, wenn auf Grund der Größe der 

Dienststelle oder der Einrichtung, oder 

wenn auf Grund der verarbeiteten Da-

tenmenge eine erhöhte Schutzwürdig-

keit eine unabhängige Vorortkontrolle 

und Vorortüberwachung aufdrängt. 

Der betriebliche Datenschutzbeauftrag-

te entlastet den Dienststellenleiter ganz 

erheblich. Soweit der Dienststellenleiter 

zur Erstellung eines Datenschutzkon-

zepts verpflichtet ist, bereitet der be-

triebliche Datenschutzbeauftragte dies 

vor und bespricht es mit dem Dienst-

stellenleiter. Im Übrigen fördert der be-

triebliche Datenschutzbeauftragte die 

Motivation der Mitarbeiter im Hinblick 

auf den Datenschutz und deren Fortbil-

dung.

Außerdem gibt es rechtlichen Druck für 

die Bestellung eines betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten: Die Nichtbestel-

lung hat unter Umständen zur Folge, 

dass eine Meldepflicht nach § 3a KDO 

entsteht. § 3a Abs.1 KDO 2014 schreibt 

eine Meldepflicht (des Dienststellenlei-

ters) an den Diözesandatenschutzbeauf-

tragten in Bezug auf jede automatisierte 

Verarbeitung vor deren Inbetriebnahme 

vor. Nur wenn ein betrieblicher Daten-

schutzbeauftragter bestellt ist, kann auf 

die Verfahrensmeldungen verzichtet 

werden.

Bestellung
Zum betrieblichen Beauftragten für den 

Datenschutz darf nur bestellt werden, 

wer die erforderliche „Fachkunde und 

Zuverlässigkeit“ besitzt. Der betriebli-

che Datenschutzbeauftragte muss also 

sowohl die technische als auch die 

rechtliche Seite seiner Aufgaben ken-

nen und Kenntnisse in allen Bereichen 

haben, die für die Organisation, in der 

er arbeitet, von Bedeutung sind. Aber: 

Es ist realistisch, die Anforderungen 

nicht zu hoch anzusetzen. Im Zweifel 

ist es besser, überhaupt einen betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten zu ha-

ben! Der Dienststellenleiter – bei Or-

densgemeinschaften der Ordensobere 

– bestellt den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten durch schriftliche 

Anordnung. 

Rechtsstellung
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 

ist dem Dienststellenleiter bzw. dem Lei-

ter einer selbständigen Einrichtung un-

mittelbar zu unterstellen. Um seine Un-

abhängigkeit in der Wahrnehmung 

seiner fachlichen Aufgaben zu gewähr-

leisten, bestimmt die KDO, dass er in der 

Ausübung seiner Fachkunde weisungs-

frei ist. Niemand – auch nicht der Leiter 

der Dienststelle – kann vorschreiben, 

wie er datenschutzrechtliche Fragen zu 

bewerten hat. Dazu kommt eine Auswir-

kung auf ein eventuelles Arbeitsverhält-

nis des betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten. Er genießt Kündigungsschutz 

wie ein Mitglied der Mitarbeitervertre-

tung.

Ganz generell ist überhaupt der betrieb-

liche Auge und Ohr des Ordensdaten-

schutzbeauftragten. Dieser wendet sich 

zum Beispiel bei Beschwerden über eine 

Einrichtung immer erst an den betrieb-

lichen, bittet ihn um Sachverhaltsauf-

klärung und hört ihn an. Umgekehrt 

versorgt der Ordensdatenschutzbeauf-

tragte den betrieblichen mit den not-

wendigen Informationen und ist immer 

für ihn zu sprechen.


